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Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Christian Lausch, Kolleginnen und Kollegen haben am 

15. Dezember 2025 unter der Nr. 4254/J-NR/2025 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend „Arbeitseinsatz von Strafgefangenen in Gerichten, 

Polizeidienstellen und in militärischen Einrichtungen“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:  

Zur Frage 1: 

• Wie viele Freigänger gab es 2023 und 2024 in allen österreichischen Justizanstalten? 

(Bitte um Aufschlüsselung nach Justizanstalten, Delikten und Staatsbürgerschaft) 

Im Berichtsjahr 2023 wurden in den österreichischen Justizanstalten insgesamt 838, im 

Berichtsjahr 2024 insgesamt 879 Insass:innen als Freigänger:innen beschäftigt. Die 

Auflistungen nach Justizanstalten und Staatsangehörigkeiten sind den folgenden Tabellen 

zu entnehmen. Zu den jeweiligen Delikten wird auf den Anhang zu Frage 1 verwiesen. 
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Zur Frage 2: 

• Wie viele Freigänger sind 2023 und 2024 in österreichischen Gerichten zum Einsatz 

gekommen? (Bitte um Aufschlüsselung nach Justizanstalt, Gericht, Delikt und 

Staatsbürgerschaft)  

a. Wie viele Freigänger sind 2023 und 2024 nach ihrer Tätigkeit in Gerichten nicht 

mehr in die Justizanstalt zurückgekehrt?  

b. Nach wie vielen Freigängern wurde 2023 und 2024, die im Zusammenhang mit 

ihrer Tätigkeit in Gerichten nicht mehr in die Justizanstalt zurückgekehrt sind, 

gefahndet?  
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c. Sind alle Freigänger, die im Jahr 2023 und 2024 im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit in Gerichten nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt sind, wieder 

inhaftiert? 

i. Wenn nein, wie viele nicht?  

ii. Wenn nein, welche Justizanstalten sind betroffen? 

Wie den nachfolgenden Tabellen entnommen werden kann, waren im Jahr 2023 176 

Insassinnen und Insassen im Zuge des Freigangs zu Arbeiten in Gerichten eingeteilt, im Jahr 

2024 waren dies 168, wobei teils dieselben Personen nicht nur in einem sondern in 

mehreren Gerichten als Freigänger:innen beschäftigt waren. Die Informationen betreffend 

Delikte sind dem Anhang zu Frage 2 zu entnehmen. 
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Im Jahr 2023 ist ein:e Inhaftierte:r vom Freigang zu einem Gericht nicht wieder in die 

Justizanstalt zurückgekehrt, 2024 waren dies drei. Nach erfolgter Fahndung bzw. freiwilliger 

Rückkehr in die Justizanstalten befinden / befanden sich diese Personen wieder in Haft. 
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Jahr Justizanstalt Staatsangehörigkeit Neuerliche Inhaftnahme 

2023 Linz Österreich Rückeinlieferung durch Polizei 

2024 Wien-Simmering Bosnien-Herzegowina Salbstantritt 

2024 Wien-Simmering Österreich Rückeinlieferung durch Polizei 

2024 Wien-Simmering Österreich Rückeinlieferung durch Polizei 

 

Zur Frage 3: 

• Wie viele Freigänger sind 2023 und 2024 in polizeilichen Dienststellen zum Einsatz 

gekommen? (Bitte um Aufschlüsselung nach Justizanstalt, Delikt und 

Staatsbürgerschaft)  

a. Wie viele Freigänger sind 2023 und 2024 nach ihrer Tätigkeit in polizeilichen 

Dienststellen nicht mehr in die Justizanstalt zurückgekehrt?  

b. Nach wie vielen Freigängern, die 2023 und 2024 im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit in polizeilichen Dienststellen nicht mehr in die Justizanstalt zurückgekehrt 

sind, wird zurzeit gefahndet?  

c. Sind alle Freigänger, die 2023 und 2024 im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in 

polizeilichen Dienststellen nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt sind, wieder 

inhaftiert?  

i. Wenn nein, wie viele nicht?  

ii. Wenn nein, welche Justizanstalten sind betroffen? 

Im Jahr 2023 erfolgte kein Freigang zu Dienststellen der Polizei, 2024 wurden insgesamt 

fünf Insass:innen als Freigänger:innen für diese Behörde zur Arbeit herangezogen. 
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Es gab keine Fälle von Nichtrückkehr. 

Zur Frage 4: 

• Wie viele Freigänger sind 2023 und 2024 in militärischen Einrichtungen eingesetzt 

worden? (Bitte um Aufschlüsselung nach Justizanstalt, Delikt und Staatsbürgerschaft)  

a. Wie viele Freigänger sind 2023 und 2024 nach ihrer Tätigkeit in militärischen 

Einrichtungen nicht mehr in die Justizanstalt zurückgekehrt?  

b. Nach wie vielen Freigängern, die 2023 und 2024 im Zusammenhang mit ihrer 

Tätigkeit in militärischen Einrichtungen nicht mehr in die Justizanstalt 

zurückgekehrt sind, wird zurzeit gefahndet?  

c. Sind alle Freigänger, die 2023 und 2024 im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit in 

militärischen Einrichtungen nicht in die Justizanstalt zurückgekehrt sind, wieder 

inhaftiert?  

i. Wenn nein, wie viele?  

ii. Wenn nein, welche Justizanstalten sind betroffen? 

Im Jahr 2023 waren 20, im Jahr 2024 waren 25 Insassinnen und Insassen in militärischen 

Einrichtungen als Freigänger:innen beschäftigt. 
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Im Kalenderjahr 2024 gab es beim Freigang zum Militär eine Nichtrückkehr, nach erfolgter 

Fahndung wurde die Person wieder in Haft genommen. 
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Jahr Justizanstalt Staatsangehörigkeit Neuerliche Inhaftnahme 

2024 Wiener Neustadt Österreich Rückeinlieferung durch Polizei 

 

Zur Frage 5: 

• Kamen Freigänger im Jahr 2023 und 2024 auch noch in anderen Einrichtungen des 

Bundes zum Einsatz?  

a. Wenn ja, in welchen Einrichtungen? (Bitte um Aufschlüsselung nach Justizanstalt, 

Anzahl der Freigänger, Delikt und Staatsbürgerschaft) 

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 124 Personen als Freigänger:innen bei anderen 

Einrichtungen des Bundes eingesetzt, 2024 waren dies 141, wobei teils dieselben Personen 

nicht nur in einer, sondern in unterschiedlichen Einrichtungen beschäftigt waren. Die 

Informationen betreffend Delikte sind dem Anhang zu Frage 5 zu entnehmen. 
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Dr.in Anna Sporrer 
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